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Artikel 11)

Änderung des Gesetzes zur Stärkung 
der kommunalen Zusammenarbeit im
Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main

In § 8 des Gesetzes zur Stärkung der
kommunalen Zusammenarbeit im Bal-
lungsraum Frankfurt/Rhein-Main vom 
19. Dezember 2000 (GVBl. I S. 542), geän-
dert durch Gesetz vom 21. März 2005
(GVBl. I S. 218), wird die Angabe 
„31. März 2006“ durch die Angabe 
„31. Dezember 2011“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung des Gesetzes über den 
Planungsverband Ballungsraum 

Frankfurt/Rhein-Main

Das Gesetz über den Planungsverband
Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main vom
19. Dezember 2000 (GVBl. I S. 544), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21. März
2005 (GVBl. I S. 229), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach dem Wort „Planungsver-
band“ wird das Wort „beratend“
eingefügt.

b) Als Satz 2 wird angefügt:

„Beteiligungen an kommunalen
Zusammenschlüssen, die der Pla-
nungsverband bis zum 1. Januar
2006 eingegangen ist, bleiben von
der Regelung nach Satz 1 un-
berührt.“

2. § 8 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 6 wird das Wort „und“
durch das Wort „bis“ ersetzt.

b) Als Satz 7 wird angefügt:

„Die Frist für die Abberufung ent-
sprechend § 76 Abs. 2 der Hessi-
schen Gemeindeordnung beginnt
drei Monate nach dem Beginn der
Wahlzeit der Verbandskammer.“

3. In § 16 wird die Angabe „31. März
2006“ durch die Angabe „31. Dezem-
ber 2011“ ersetzt.

Artikel 3

Übergangsregelung

Art. 2 Nr. 2 findet keine Anwendung
für die hauptamtlichen kommunalen
Wahlbeamten des Planungsverbandes
Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main, die
vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in ihr
Amt gewählt sind. Die hauptamtlichen
kommunalen Wahlbeamten des Pla-
nungsverbandes Ballungsraum Frank-
furt/Rhein-Main können ohne Verlust der
Versorgungsbezüge ihr Amt bis zum 
31. Dezember 2006 mit Genehmigung der
Verbandskammer niederlegen; die Nie-
derlegung des Amts ist schriftlich oder
zur Niederschrift gegenüber der oder
dem Vorsitzenden der Verbandskammer
zu erklären.

Artikel 4

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach sei-
ner Verkündung in Kraft.
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit 

im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main und des Gesetzes über den 
Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main

Vom 2. Februar 2006

1) Ändert GVBl. II 330-45
2) Ändert GVBl. II 330-46

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 2. Februar 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d  

L a n d e s e n t w i c k l u n g

D r.  R h i e l
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Artikel 11)

Gesetz über die Feststellung 
des Haushaltsplans des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr 2006 
(Haushaltsgesetz 2006) 

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beige-
fügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2006 wird in Einnahme und Ausgabe auf

22 225 236 500 Euro

festgestellt.

§ 2

Produkthaushalt

(1) Nach § 7a der Hessischen Landes-
haushaltsordnung wird für ausgewählte
Organisationseinheiten ein leistungsbe-
zogener Haushalt (Produkthaushalt) auf-
gestellt.

(2) Der Produkthaushalt besteht aus
einem Wirtschaftsplan, der sich in einen
Leistungsplan, einen Erfolgsplan und
einen Finanzplan gliedert.

(3) Für jedes im Leistungsplan ausge-
wiesene Produkt wird ein gesondertes
Produktblatt mit ergänzenden Erläuterun-
gen erstellt.

(4) Die im Leistungsplan ausgewiesene
Anzahl oder Menge und die Produkt-
abgeltung stellen den Ermächtigungs-
rahmen dar, der grundsätzlich nicht über-
schritten werden darf.

(5) Die im Erfolgsplan ausgewiesenen
Aufwendungen sind gegenseitig deckungs-
fähig, Mehrerträge verstärken die Aufwen-
dungen. Aus laufenden Geschäften erziel-
te Jahresüberschüsse können in eine
Rücklage eingestellt werden. Die Ver-
wendung dieser Mittel für Dauerver-
pflichtungen ist nicht zulässig.

(6) Der zur Finanzierung des Wirt-
schaftsplans veranschlagte kamerale Zu-
schuss stellt den Ermächtigungsrahmen
dar, der grundsätzlich nicht überschritten
werden darf.

(7) Ergänzende Regelungen können
vom Ministerium der Finanzen in Verwal-
tungsvorschriften zu § 7a der Hessischen
Landeshaushaltsordnung getroffen wer-
den.

§ 3

Umsetzungen, Deckungsfähigkeit

(1) Mit Ausnahme der Ansätze für Ver-
sorgungsausgaben dürfen Personalausga-
benansätze innerhalb der Einzelpläne
und im Rahmen der Umsetzung des Ge-
setzes über den Abbau von Stellen in der
Landesverwaltung vom 18. Dezember
2003 (GVBl. I S. 513) durch das Ministeri-
um der Finanzen auch einzelplanüber-
greifend umgesetzt werden. Die Ermäch-
tigung des Ministeriums der Finanzen
umfasst auch Mittelumsetzungen von und
zu Landesbetrieben.

(2) Das Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung und das
Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz können mit vor-
heriger Zustimmung des Ministeriums der
Finanzen Ansätze und Verpflichtungser-
mächtigungen in den Bereichen der Ge-
meinschaftsaufgaben „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“ sowie die von der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raumes
durch den Europäischen Ausrichtungs-
und Garantiefonds für die Landwirtschaft
(EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhe-
bung bestimmter Verordnungen (ABl. EG
Nr. L 160 S. 80), zuletzt geändert durch
die Verordnungen (EG) Nr. 567/2004 und
583/2004 des Rates vom 22. März 2004
(ABl. Nr. L 90 und L 91 S. 1, Nr. L 94 
S. 71), betroffenen Ansätze und Verpflich-
tungsermächtigungen in den Einzelplä-
nen 07 und 09 für gegenseitig, andere
Ansätze und Verpflichtungsermächtigun-
gen zugunsten dieser Bereiche für einsei-
tig deckungsfähig erklären. Sofern zur
Umsetzung der Programme mit Förderun-
gen aus der EAGFL-Verordnung zusätzli-
che Verpflichtungsermächtigungen erfor-
derlich werden, können diese mit vorheri-
ger Zustimmung des Ministeriums der
Finanzen im notwendigen Umfange ein-
gegangen werden.

(3) Mit vorheriger Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen können Ansätze
sowie Verpflichtungsermächtigungen im
Einzelplan 18 als jeweils gegenseitig
deckungsfähig behandelt werden.

(4) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Rahmen der Einführung
der Neuen Verwaltungssteuerung Perso-
nalmittel von den Einzelplänen nach Ka-
pitel 06 01 und Kapitel 06 16 in den Fäl-
len umzusetzen, in denen die Ressorts ih-
re Verpflichtungen zur Personalbeistel-
lung nicht oder nicht in vollem Umfang
erfüllen. § 50 der Landeshaushaltsord-
nung findet insoweit keine Anwendung.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen 

für das Haushaltsjahr 2006 (Haushaltsgesetz 2006) 
und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften

Vom 30. Januar 2006

1) GVBl. II 43-74

Anlage
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§ 4

Leistungen des Bundes, 
Übertragbarkeit von Ausgaben

(1) Bei Haushaltstiteln, die eine Leis-
tung des Bundes vorsehen, gelten Ansät-
ze und Verpflichtungsermächtigungen im
gleichen Verhältnis als gesperrt, in dem
der Bund seine Leistung mindert; § 41 
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
bleibt unberührt.

(2) Übertragbare Ausgaben im Sinne
des § 19 Abs. 1 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung sind die Ausgaben der
Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppie-
rungsplans für den Haushalt des Landes
Hessen sowie die Ausgaben aus zweck-
gebundenen Einnahmen. Die zu einer
gemeinsamen Zweckbestimmung (Titel-
gruppe) gehörenden Ausgaben der
Hauptgruppen 7 und 8 sind nicht über-
tragbar, es sei denn, der Haushaltsplan
lässt durch entsprechende Haushaltsver-
merke Ausnahmen zu. 

(3) Das Ministerium der Finanzen kann
in besonders begründeten Einzelfällen
die Übertragbarkeit von Ausgaben zulas-
sen, soweit Ausgaben für bereits bewillig-
te Maßnahmen noch im nächsten Haus-
haltsjahr zu leisten sind.

§ 5

Energieeinsparung, 
Informationstechnik

(1) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, für Maßnahmen der Energie-
und Wassereinsparung in landeseigenen
Liegenschaften Vorfinanzierungen in An-
spruch zu nehmen, wenn die entstehen-
den Kosten (einschließlich Zins- und Til-
gungsaufwand) aus den erwarteten Ener-
gie- und Wassereinsparungen innerhalb
von 75 vom Hundert der technischen Le-
bensdauer der Installation refinanziert
werden können. Die Rückzahlung der
vorfinanzierten Beträge erfolgt aus den
bei Gruppe 517 veranschlagten Haus-
haltsansätzen.

(2) Die Mittel für Zwecke der Informa-
tionstechnik sind gesperrt, soweit sie für
nicht den erlassenen Standards entspre-
chende Maßnahmen eingesetzt werden
sollen. Das Ministerium der Finanzen
kann die Sperre aufheben.

§ 6

Institutionelle Förderungen, 
Übertragung von Förderprogrammen

(1) Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen für Zuwendungen im Sin-
ne des § 23 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung zur Deckung der gesamten
Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten
Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb
der Landesverwaltung (institutionelle För-
derung) sind gesperrt, solange ein Haus-
halts- oder Wirtschaftsplan nicht von 
dem zuständigen Ministerium und dem
Ministerium der Finanzen gebilligt ist.
Das Ministerium der Finanzen kann die
Sperre aufheben.

(2) Das Ministerium der Finanzen
kann, soweit die Haushalts- oder Wirt-
schaftspläne nicht rechtzeitig zu Beginn
des jeweiligen Haushaltsjahres vorgelegt
werden können, in Abschlagszahlungen
zur Leistung unabweisbarer Ausgaben
einwilligen.

(3) Im Landeshaushalt veranschlagte
Förderprogramme können zur Abwick-
lung auf externe Dienstleister übertragen
werden. Das Ministerium der Finanzen
wird ermächtigt, hieraus sich ergebende
notwendige Anpassungen im Haushalts-
vollzug vorzunehmen.

§ 7

Stellenbewirtschaftung, 
Personalmittel

(1) Abweichend von § 49 Abs. 3 
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
kann jede Planstelle für Beamtinnen oder
Beamte, Richterinnen oder Richter sowie
jede Stelle für Angestellte und Arbeiterin-
nen oder Arbeiter mit mehreren Teilzeit-
beschäftigten besetzt werden. Daneben
können bei der Besetzung von Planstellen
für Beamtinnen oder Beamte, Richterin-
nen oder Richter sowie von Stellen für
Angestellte, Arbeiterinnen oder Arbeiter
Beschäftigte auf mehreren Stellen geführt
werden. Die Gesamtarbeitszeit je Stelle
darf nicht höher sein als die Arbeitszeit
einer vollbeschäftigten Kraft.

(2) Planstellen einer Besoldungsgruppe
können auch mit Beamtinnen oder 
Beamten einer anderen Laufbahn mit
gleichem Endgrundgehalt besetzt wer-
den. Über die Änderung der Amtsbe-
zeichnung ist im nächsten Haushaltsplan
zu entscheiden.

(3) Für die Besoldung der Professorin-
nen oder Professoren und der Hochschul-
leitung wird als Vergaberahmen festge-
legt, dass der Besoldungsdurchschnitt al-
ler Professorinnen oder Professoren der
Besoldungsgruppen C 2 bis C 4 und W 2
bis W 3 einschließlich der Besoldung der
hauptberuflichen Präsidentinnen oder
Präsidenten, Vizepräsidentinnen oder
Vizepräsidenten und Kanzlerinnen oder
Kanzler der Hochschulen an einer Fach-
hochschule 68 000 Euro und an einer 
Universität oder Kunsthochschule 82 500
Euro nicht übersteigen darf.

(4) Werden polizeidienstunfähige Be-
amtinnen oder -beamte des Polizeivoll-
zugsdienstes, die den gesundheitlichen
Anforderungen des Amtes einer anderen
Laufbahn genügen, im Dienst des Landes
weiterverwendet, so können sie auf einer
Planstelle des Eingangsamts einer Lauf-
bahn der jeweiligen Laufbahngruppe ge-
führt werden. Gleiches gilt auch für Be-
amtinnen oder Beamte des Justizvollzugs-
dienstes, die im allgemeinen Vollzugs-
dienst tätig sind. Das Ministerium der Fi-
nanzen wird ermächtigt, zur Übernahme
von polizei- und justizvollzugsdienst-
unfähigen Beamtinnen und Beamten
vorübergehend Angestelltenstellen in Be-
amtenstellen umzuwandeln.

12 Nr. 2 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 8. Februar 2006
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(5) Die Stellenübersicht bei Kapitel 
05 04 Titel 425 61 sowie die Erläuterun-
gen dazu sind verbindlich.

(6) Für im Haushaltsplan mit Personal-
vermittlungsstelle-Vermerk ausgebrachte
Planstellen und Stellen findet § 21 Abs. 1
und 3 der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung Anwendung.

(7) Bei der Übernahme von an die Per-
sonalvermittlungsstelle gemeldeten Be-
schäftigten durch andere öffentliche Ar-
beitgeber, insbesondere Kommunen, kön-
nen die Personalkosten für die Dauer von
bis zu einem Jahr und mit Zustimmung
des Ministeriums der Finanzen auch für
einen längeren Zeitraum vom Land getra-
gen werden.

(8) Aus den veranschlagten Personal-
mitteln können bei der Vermittlung von
an die Personalvermittlungsstelle gemel-
detem Personal auch besitzstandswahren-
de Zulagen gezahlt werden.

§ 8

Umsetzung von Stellen

(1) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Haushaltsaus-
schusses freie oder frei werdende Plan-
stellen und Stellen im Falle eines unab-
weisbaren, vordringlichen Personalbe-
darfs in andere Kapitel desselben Einzel-
plans oder in andere Einzelpläne umzu-
setzen und, soweit es notwendig ist,
gleichzeitig umzuwandeln. Über den wei-
teren Verbleib der umgesetzten Planstel-
len und Stellen ist im nächsten Haushalts-
plan zu entscheiden. § 50 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung bleibt unbe-
rührt.

(2) Die Ministerien werden ermächtigt,
im Rahmen der dezentralen Veranschla-
gung der Personalausgaben Planstellen
und Stellen innerhalb des Einzelplans
umzusetzen. § 50 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung findet insoweit keine
Anwendung. Dies gilt nicht für Umset-
zungen in das Ministeriumskapitel.

(3) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, höherwertige Planstellen und
Stellen, auf denen an die Personalvermitt-
lungsstelle gemeldete Beschäftigte ge-
führt werden, in andere Einzelpläne um-
zusetzen, wenn dort in gleicher Anzahl
niedrigerwertige Planstellen und Stellen
der gleichen Laufbahn in Abgang gestellt
werden. Gleichzeitig sind bei den um-
gesetzten Stellen personengebundene
Vermerke „künftig umzuwandeln“ auszu-
bringen. Dies gilt abweichend von Abs. 2
Satz 3 auch für Umsetzungen in das
Ministeriumskapitel. § 50 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung findet insoweit
keine Anwendung.

§ 9

Anpassung an Besoldungs- 
und Tarifrecht, Altersteilzeit

(1) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu
treffen, die sich aus der Anpassung an

das Besoldungsrecht, an andere gesetzli-
che Bestimmungen oder an das Tarifver-
tragsrecht zwingend ergeben, insbeson-
dere die Stellenpläne und Stellenüber-
sichten zu ergänzen sowie Planstellen
und Stellen umzuwandeln. Über den
weiteren Verbleib dieser Planstellen und
Stellen ist im nächsten Haushaltsplan zu
entscheiden.

(2) Zur Umsetzung der Altersteilzeit-
arbeit ist das zuständige Ministerium er-
mächtigt, auf der Grundlage der von der
Landesregierung erlassenen näheren Be-
stimmungen für Altersteilzeitkräfte Alters-
teilzeitplanstellen und Stellen mit dem Ver-
merk „künftig wegfallend“ zu schaffen.

§ 10

Leerstellen

(1) Das zuständige Ministerium wird
ermächtigt, Leerstellen mit dem Vermerk
„künftig wegfallend“ auszubringen für

1. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter, die unter Wegfall der
Dienstbezüge bei einem anderen
Dienstherrn verwendet werden,

2. Bedienstete, die als Abgeordnete in
den Bundestag, in den Hessischen
Landtag oder in das Europäische Par-
lament gewählt sind,

3. Bedienstete, die für eine vorüberge-
hende Tätigkeit in öffentlichen zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen oder in den Entwick-
lungsländern beurlaubt werden,

4. Beamtinnen und Beamte, die als Rich-
terinnen und Richter kraft Auftrags zu
einem hessischen Gericht, und Richte-
rinnen und Richter, die zu einer hessi-
schen Verwaltungsbehörde abgeord-
net werden,

5. Beamtinnen und Beamte, die nach 
§ 85a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 oder nach 
§ 85f des Hessischen Beamtengeset-
zes, oder Richterinnen und Richter, die
nach § 7a Abs. 1 Nr. 2 oder nach § 7b
des Hessischen Richtergesetzes beur-
laubt werden,

6. Angestellte, Arbeiterinnen und Arbei-
ter, die nach § 50 Abs. 1 des Bundes-
Angestelltentarifvertrages oder nach 
§ 55 Abs. 1 des Manteltarifvertrages
für Arbeiterinnen und Arbeiter des
Bundes und der Länder in entspre-
chender Anwendung des § 85a des
Hessischen Beamtengesetzes beur-
laubt werden, 

7. Angestellte, Arbeiterinnen und Arbei-
ter, deren Arbeitsverhältnis nach § 59
Abs. 1 des Bundes-Angestelltentarif-
vertrages oder nach § 62 Abs. 1 des
Manteltarifvertrages für Arbeiterinnen
und Arbeiter des Bundes und der Län-
der wegen der Gewährung einer Rente
auf Zeit ruht,

8. die Dauer der Elternzeit, wenn von der
Möglichkeit zur Beschäftigung von
Vertretungs- und Aushilfskräften aus
besonderen Gründen kein Gebrauch
gemacht werden kann,
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9. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter, die durch Beendigung ei-
nes Beamtenverhältnisses auf Probe
oder auf Zeit nach den §§ 19a und 19b
des Hessischen Beamtengesetzes wie-
der in ihr früheres Amt zurücktreten,
wenn keine freie Planstelle dieser Be-
soldungsgruppe zur Verfügung steht.

(2) Werden die Bediensteten wieder im
Landesdienst verwendet, sind sie in eine
freie oder in die nächste frei werdende
Stelle bei ihrer Verwaltung einzuweisen;
mit der Einweisung fällt die Leerstelle
weg. Bis zur Einweisung in eine freie
Stelle sind sie auf der Leerstelle zu
führen.

§ 11

Über- und außerplanmäßige 
Ausgaben, Vorfinanzierungen

(1) Wird infolge eines unvorhergesehe-
nen und unabweisbaren Bedürfnisses ei-
ne überplanmäßige oder außerplanmäßi-
ge Ausgabe erforderlich (Art. 143 der
Verfassung des Landes Hessen), so bedarf
es eines Nachtragshaushalts nicht, wenn
die Mehrausgabe im Einzelfall einen Be-
trag von fünf Millionen Euro nicht über-
schreitet oder rechtliche Verpflichtungen,
Rechtsansprüche aus Gesetz oder Tarif-
vertrag zu erfüllen sind oder soweit Aus-
gabemittel von anderer Seite zweckge-
bunden zur Verfügung gestellt werden.
Für überplanmäßige und außerplanmäßi-
ge Verpflichtungsermächtigungen gilt
Entsprechendes, wenn die voraussichtlich
kassenwirksam werdenden Jahresbeträge
insgesamt einen Betrag von fünf Millio-
nen Euro nicht überschreiten.

(2) Mit vorheriger Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen können Zuwei-
sungen der EU bei gemeinsam finanzier-
ten Förderprogrammen vorfinanziert wer-
den, wenn entsprechende Förderzusagen
der Europäischen Union vorliegen. Glei-
ches gilt für Zuweisungen des Bundes
zum Ausgleich der Belastungen der 
kommunalen Gebietskörperschaften nach
dem Kommunalen Optionsgesetz vom 
30. Juli 2004 (BGBl. I S. 2014). Hierdurch
bedingte, nicht durch Einnahmen im lau-
fenden Haushaltsjahr gedeckte Mehraus-
gaben sind als Vorgriffe nach § 37 Abs. 6
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
nachzuweisen.

(3) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
dem Landtag vierteljährlich mitzuteilen-
den über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben wird auf 50 000 Euro festgesetzt.

§ 12

Veräußerung und Überlassung 
von Vermögensgegenständen

(1) Abweichend von § 63 Abs. 2 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung wird
das Ministerium der Finanzen ermächtigt,
die Veräußerung zur Erfüllung der Aufga-
ben des Landes weiterhin benötigter Ver-
mögensgegenstände zuzulassen, wenn
auf diese Weise die Aufgaben des Landes

nachweislich wirtschaftlicher erfüllt wer-
den können. § 64 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung bleibt unberührt.

(2) Das Ministerium der Finanzen kann
abweichend von § 63 Abs. 3 der Hessi-
schen Landeshaushaltsordnung in Einzel-
fällen gestatten, dass landeseigene
Grundstücke in Gebieten, die die Voraus-
setzung für die Durchführung von Sanie-
rungsmaßnahmen nach den §§ 136 bis
164 oder von städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahmen nach den §§ 165 bis
171 des Baugesetzbuches in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), erfüllen,
auch ohne eine entsprechende förmliche
Festlegung des Gebiets oder Förderung
der Maßnahme zum Grundstückswert an
die Gemeinde veräußert werden, wenn
sich diese zur Durchführung der beab-
sichtigten städtebaulichen Maßnahmen
auf dem Grundstück innerhalb von fünf
Jahren verpflichtet. Bei der Ermittlung
des Grundstückswertes bleiben Verände-
rungen des Wertes, die durch die Sanie-
rungs- oder Entwicklungsmaßnahmen
hervorgerufen werden, unberücksichtigt.

(3) Abweichend von § 63 Abs. 3 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung wird
zugelassen, dass von staatlichen Einrich-
tungen im Bereich der Datenverarbeitung
entwickelte oder erworbene Programme
unentgeltlich an Stellen der öffentlichen
Verwaltung abgegeben werden können,
soweit Gegenseitigkeit besteht.

(4) Das Ministerium der Finanzen kann
abweichend von § 63 Abs. 3 der Hessi-
schen Landeshaushaltsordnung mit Zu-
stimmung des Haushaltsausschusses zu-
lassen, dass Schloss- und Burgruinen un-
ter Wahrung denkmalpflegerischer Belan-
ge an Fördervereine, deren Zweck die
Trägerschaft und der Erhalt von Kultur-
denkmälern ist, oder an Gemeinden unter
dem vollen Wert bis zu einem Anerken-
nungsbetrag veräußert werden.

(5) Abweichend von § 63 Abs. 3 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung wird
gestattet, dass Gemeinden und Landkrei-
sen für die Durchführung von Wahlen
Dienstgebäude des Landes unentgeltlich
überlassen werden dürfen, sofern diesen
keine geeigneten Einrichtungen zur Ver-
fügung stehen.

§ 13

Kreditaufnahme und -tilgung

(1) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, die im Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2006 vorgesehenen Kredite
aufzunehmen. Die Kreditaufnahme er-
folgt grundsätzlich in Euro. In anderen
Währungen ist die Kreditaufnahme nur in
Verbindung mit einem Währungssiche-
rungsgeschäft zulässig.

(2) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, die im Städtebau (Einzelplan
07) gewährten Vorauszahlungen des Bun-
des, soweit sie in Darlehen umgewandelt
werden, als Kredit anzunehmen. Soweit
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der Bund im Laufe des Haushaltsjahres
2006 über die im Haushaltsplan vorgese-
henen Beträge hinaus weitere Mittel für
den Wohnungsbau und Städtebau (Ein-
zelplan 07) als Kredit zur Verfügung stellt,
darf das Ministerium der Finanzen auch
diese Mittel annehmen.

(3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme
ist nach der Kassenlage, den jeweiligen
Kapitalmarktverhältnissen und gesamtwirt-
schaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(4) Mehreinnahmen aus dem Steuer-
aufkommen sind zur zusätzlichen Schul-
dentilgung, zur Verminderung des Kredit-
bedarfs oder zur Bildung von Rücklagen
zur Deckung von Ausgaberesten und an-
deren Verpflichtungen zu verwenden, so-
weit sie nicht zur Deckung unabweisba-
rer Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2006
benötigt werden. Zur Begrenzung der
Neuverschuldung können Rücklagen auf-
gelöst werden.

(5) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, Kredite vorzeitig zu tilgen
und zusätzliche Tilgungsausgaben aus
kurzfristigen Krediten zu leisten. Die Kre-
ditermächtigungen nach Abs. 1 bis 3 er-
höhen sich entsprechend. Das Ministeri-
um der Finanzen wird ermächtigt, im
Rahmen der Kreditfinanzierungen Verein-
barungen zur Steuerung von Zinsände-
rungsrisiken sowie zur Optimierung der
Kreditkonditionen (Derivate) für beste-
hende Schulden, die laufende Kreditauf-
nahme des Haushaltsjahres sowie für An-
schlussfinanzierungen von Krediten zu
treffen, die in einem Zeitraum von zehn
Jahren fällig werden. Der Bezug eines
Derivatgeschäftes auf mehrere Kreditge-
schäfte ist zulässig.

(6) Die Inanspruchnahme der nach 
§ 18 Abs. 3 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung fortgeltenden Ermächtigung
zur Aufnahme von Krediten wird auf jähr-
lich 500 Millionen Euro begrenzt.

§ 14

Garantien und Bürgschaften

(1) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, zur Durchführung dringender
volkswirtschaftlich gerechtfertigter Auf-
gaben im Haushaltsjahr 2006 Garantien
und Bürgschaften bis zum Betrag von 250
Millionen Euro zulasten des Landes zu
übernehmen.

(2) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, zur Förderung des Woh-
nungsbaus, der Modernisierung und In-
standsetzung von Wohngebäuden sowie
des Erwerbs vorhandener Wohnungen,
insbesondere durch kinderreiche Famili-
en und schwerbehinderte Menschen, Ga-
rantien und Bürgschaften im Haushalts-
jahr 2006 bis zum Betrag von 35 Millionen
Euro zu übernehmen. Das Ministerium
der Finanzen wird außerdem ermächtigt,
im Haushaltsjahr 2006 bis zum Betrag von
35 Millionen Euro Garantien und Bürg-
schaften, die bei der späteren Übernahme
auf den Bürgschaftsrahmen des jeweiligen
Haushaltsjahres anzurechnen sind, für
denselben Zweck in Aussicht zu stellen.

(3) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Haushaltsjahr 2006 zur
Förderung dringender Neu- und Umbau-
maßnahmen genehmigter, nach dem Er-
satzschulfinanzierungsgesetz vom 6. De-
zember 1972 (GVBl. I S. 389, 1973 I 
S. 90), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. März 2002 (GVBl. I S. 64), beihilfebe-
rechtigter Privatschulen (Ersatzschulen)
Bürgschaften bis zum Betrag von 2,5 Mil-
lionen Euro zu übernehmen.

(4) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Haushaltsjahr 2006 bis zur
Höhe von 5,88 Millionen Euro Garantien
zu übernehmen, die sich aus dem Um-
gang mit radioaktiven Stoffen nach dem
Atomgesetz in der Fassung vom 15. Juli
1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 12. August 2005 (BGBl. I
S. 2365), als notwendig erweisen.

(5) Das Ministerium für Wissenschaft
und Kunst wird ermächtigt, zur Absiche-
rung der den hessischen Landesmuseen
und Landesausstellungen, der Verwal-
tung der Staatlichen Schlösser und Gär-
ten sowie dem Landesamt für Denkmal-
pflege Hessen überlassenen Leihgaben,
an denen ein besonderes Landesinteresse
besteht, Garantien bis zur Höhe von ins-
gesamt 200 Millionen Euro zu überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächti-
gungen aus Vorjahren sind anzurechnen.
Durch Rückgabe von Leihgaben erlosche-
ne Garantien können erneut in Anspruch
genommen werden.

§ 15

Kassenkredite

(1) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Haushaltsjahr 2006 zur
Verstärkung der Betriebsmittel kurzfristi-
ge Kredite (Kassenkredite) bis zur Höhe
von acht vom Hundert des in § 1 festge-
stellten Betrages aufzunehmen. Über die-
sen Betrag hinaus kann das Ministerium
der Finanzen vorübergehend weitere
Kassenkredite aufnehmen, soweit es von
der Kreditermächtigung nach § 13 Abs. 1
keinen Gebrauch macht.

(2) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Haushaltsjahr 2006 für den
Hessischen Investitionsfonds kurzfristige
Kredite (Kassenkredite) bis zur Höhe von
15 Millionen Euro aufzunehmen. 

§ 16

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006
in Kraft.

Artikel 22)

Änderung des Gesetzes 
über die Errichtung eines 

Sondervermögens „Wohnungswesen 
und Zukunftsinvestitionen“

Das Gesetz über die Errichtung eines
Sondervermögens „Wohnungswesen und
Zukunftsinvestitionen“ vom 17. Dezem-
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ber 1998 (GVBl. I S. 582), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Dezember 2003
(GVBl. I S. 513), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 3 Satz 2 werden im 
2. Halbsatz die Worte „und für die Ver-
gütung nach § 7“ gestrichen.

2. In § 7 werden nach dem Wort „einzu-
bringen“ das Komma und die Worte
„die dem Sondervermögen verbleibt“
gestrichen.

3. § 7a wird aufgehoben.

Artikel 33)

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Errichtung 
der Investitionsbank Hessen

Das Gesetz zur Errichtung der Investi-
tionsbank Hessen vom 16. Juni 2005
(GVBl. I S. 426) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Nach der Angabe zu § 2 wird die
Angabe „§ 2a Erhebung von Kosten
für Bürgschaften und Garantien“
eingefügt.

b) Nach der Angabe zu § 23 wird die
Angabe „§ 23a Übergangsregelung
zur Kostenerhebung“ eingefügt.

2. Nach § 2 wird als § 2a eingefügt:

„§ 2a

Erhebung von Kosten für 
Bürgschaften und Garantien

(1) Die Bank erhebt für die Antrags-
bearbeitung, die Zusage und die lau-
fende Verwaltung von Bürgschaften
und Garantien des Landes Kosten (Ge-
bühren und Auslagen). Die Erhebung
der Kosten erfolgt nach Maßgabe des
Hessischen Verwaltungskostengeset-
zes, soweit in diesem Gesetz nichts an-
deres bestimmt ist. Die Höhe der Ge-
bühren setzt die Hessische Ministerin
oder der Hessische Minister der Finan-
zen durch Rechtsverordnung fest.

(2) Kostengläubigerin ist die Bank.
Zur Zahlung der Kosten ist die Kredit-
nehmerin oder der Kreditnehmer ver-
pflichtet.

(3) Für die Antragsbearbeitung ist
eine Bearbeitungsgebühr zu erheben;
die Gebührenschuld entsteht mit Ein-
gang des Antrags bei der Bank. Für
die Zusage der Bürgschaft oder Garan-
tie wird eine weitere Gebühr erhoben;

die Gebührenschuld entsteht mit Über-
sendung des Angebotes durch die Bank.

(4) Die jährliche Gebühr für die lau-
fende Verwaltung einer Bürgschaft
oder Garantie entsteht erstmals mit
Übersendung der Bürgschafts- oder
Garantieurkunde. In den folgenden
Jahren entsteht die Gebühr jeweils am
1. Januar. Sie wird zum 30. Juni des
laufenden Jahres fällig.

(5) Billigkeitsregelungen sind nur
mit Zustimmung des Hessischen Mi-
nisteriums der Finanzen zulässig.“

2. Nach § 23 wird als § 23a eingefügt:

„§ 23a

Übergangsregelung 
zur Kostenerhebung

Auf Kosten, die vor In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes entstanden sind, sind
die Richtlinien für die Übernahme von
Bürgschaften und Garantien durch das
Land Hessen für die gewerbliche Wirt-
schaft vom 28. August 2001 (StAnz. S.
3307), zuletzt geändert durch Richtlini-
en vom 16. Juni 2005 (StAnz. S. 2315),
weiterhin anzuwenden, soweit sie für
die Kostenschuldnerin oder den Kos-
tenschuldner im Einzelfall günstiger
sind. Kostengläubigerin in den Fällen
des Satz 1 ist die Investitionsbank Hes-
sen.“

Artikel 44)

Änderung des 
Hessischen Besoldungsgesetzes

Die Anlage 1 zum Hessischen Besol-
dungsgesetz in der Fassung vom 25. Feb-
ruar 1998 (GVBl. I S. 50), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Dezember 2004
(GVBl. I S. 506), wird wie folgt geändert:

1. In der Besoldungsgruppe B 4 werden
die Amtsbezeichnungen „Leiter der
Vertretung des Landes Hessen bei der
Europäischen Union“, „Präsident des
Präsidiums für Technik, Logistik und
Verwaltung“ eingefügt.

2. In der Besoldungsgruppe B 5 wird die
Amtsbezeichnung „Präsident des Prä-
sidiums für Technik, Logistik und Ver-
waltung“ gestrichen.

Artikel 5

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006
in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 30. Januar 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e r  F i n a n z e n

We i m a r
3) Ändert GVBl. II 54-47
4) Ändert GVBl. II 323-59
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Anlage

G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2006

Teil I Haushaltsübersicht

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 2006

Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 2006

Teil II Finanzierungsübersicht 2006

Teil III Kreditfinanzierungsplan 2006
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1 283 000 1 283 000 – – –

653 200 608 500 17 400 14 300 13 000

250 710 000 119 575 000 110 655 000 16 480 000 4 000 000

25 193 500 25 193 500 – – –

8 900 000 5 775 000 725 000 700 000 1 700 000

45 330 000 26 360 000 11 000 000 5 970 000 2 000 000

226 056 000 101 174 000 78 394 000 29 688 000 16 800 000

66 104 000 29 523 000 21 660 000 14 521 000 400 000

135 937 000 57 358 000 37 199 000 21 839 000 19 541 000

– – – – –

– – – – –

64 671 000 32 850 000 16 508 000 8 350 000 6 963 000

549 230 000 89 780 000 86 200 000 92 250 000 281 000 000

599 132 000 346 152 000 203 280 000 36 700 000 13 000 000

Insgesamt 1 973 199 700 835 632 000 565 638 400 226 512 300 345 417 000

01 Hessischer Landtag

02 Hessischer Ministerpräsident

03 Hessisches Ministerium des
Innern und für Sport

04 Hessisches Kultusministerium

05 Hessisches Ministerium der
Justiz

06 Hessisches Ministerium der
Finanzen

07 Hessisches Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung

08 Hessisches Sozialministerium

09 Hessisches Ministerium 
für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz

10 Staatsgerichtshof

11 Hessischer Rechnungshof

15 Hessisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst

17 Allgemeine Finanzverwaltung

18 Staatliche Hochbaumaßnah-
men

Haushaltsplan 2006
Teil I – Haushaltsübersicht

B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 
und deren Inanspruchnahme

Verpflichtungs- von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden
Epl. Bezeichnung ermächtigung

2006 2007 2008 2009 spätere Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7
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Gesamtplan 2006

Teil II Finanzierungsübersicht

(Mio. EUR)

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben 18 625,3
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines
kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrech-
nungen)

2. Einnahmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 198,0
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen
aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen,
haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1 427,2

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 346,1
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 245,3
1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 899,2

2. Abwicklung der Vorjahre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
2.1. Einnahmen aus Überschüssen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

3. Rücklagenbewegung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,1
3.1. Entnahmen aus Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,0
3.2. Zuführungen an Rücklagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,9

4. Haushaltstechnische Verrechnungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
4.1. Einnahmenseite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621,8
4.2. Ausgabenseite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621,8

5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 427,2
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(Mio. EUR)
A. Kredite am Kreditmarkt

I. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 245,3

II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 899,2

1. Darlehen der Sozialversicherungsträger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuld-
scheindarlehen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 899,2

3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen  . . . . . . . . . . . . . . . . –

4. Sonstige Tilgungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 346,1

B. Kredite im öffentlichen Bereich

I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4

Förderung des Sozialen Wohnungsbaues (Kap. 07 75 – 311)  . . . . . . . . . . . 2,4

II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich  . . . . . . . . . . . . . . 45,2

Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 – 581 01)  . . . . . . 45,2

III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –42,8

Gesamtplan 2006

Teil III Kreditfinanzierungsplan
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Artikel 11)

Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz in der
Fassung vom 16. Januar 2004 (GVBl. I 
S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom
21. März 2005 (GVBl. I S. 229), wird wie
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die An-
gabe zu § 31 wie folgt gefasst:

„Abschlussprogramm Abwasser 
und pauschale Zuweisungen für 
wasserwirtschaftliche Maßnah-
men § 31“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird die Angabe „23. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 2922)“
durch die Angabe „6. September
2005 (BGBl. I S. 2725)“ ersetzt.

b) In Abs. 4 werden die Worte „in der
Regierungsvorlage des Haushalts-
plans“ durch die Worte „im Haus-
haltsplan“ ersetzt.

3. In § 10 Abs. 3 werden die Worte „so-
lange sich die Zuständigkeit der Ge-
meinde nach § 148 Abs. 2 der Hessi-
schen Gemeindeordnung nicht ändert“
durch die Worte „wenn die Einwoh-
nerzahl einer Gemeinde unter 50 000
oder unter 7 500 sinkt“ ersetzt.

4. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„Abschlussprogramm Abwasser
und pauschale Zuweisungen für
wasserwirtschaftliche Maßnahmen“

b) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Gemeinden, Gemeindever-
bände und Abwasserverbände kön-
nen für Darlehen, die sie zur Finan-
zierung von Investitionen zur Er-
richtung von Abwasseranlagen im
Rahmen des im Haushalt 2006
veranschlagten Landesprogramms
(Abschlussprogramm Abwasser) auf-
nehmen, Zuweisungen erhalten. Sie
betragen ein Prozentpunkt des ver-
einbarten Zinssatzes für die jährlich
auf die Restschuld gezahlten Zinsen
und bis zu 50 vom Hundert der jähr-
lich geleisteten Tilgungen. Hierzu
wird eine jährliche Zuführung aus
dem Aufkommen aus der Abwas-
serabgabe veranschlagt.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „pau-
schalen“ gestrichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

d) In Abs. 5 wird das Wort „pauscha-
len“ gestrichen.

5. In § 32 Abs. 1 Nr. 1 wird das Wort
„pauschalen“ gestrichen.

6. In § 33 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 wird
jeweils das Wort „Verkehrsunter-
nehmen“ durch die Worte „Verkehrs-
und Verkehrsinfrastrukturunterneh-
men“ ersetzt.

7. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 wird die Zahl „50“
durch die Zahl „56,5“ ersetzt.

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Landkreise erheben
zum Ausgleich ihrer Belastungen
als Schulträger von kreisangehöri-
gen Gemeinden, die nicht Schul-
träger sind, einen Zuschlag zur
Kreisumlage. Der Zuschlag ist als
Vomhundertsatz auf die Beträge
nach Abs. 2 Satz 1 festzulegen. Das
Aufkommen aus dem Zuschlag darf
die Belastung des Landkreises aus
der Schulträgerschaft nicht über-
steigen und ist zweckgebunden zu
vereinnahmen. Wird der Vomhun-
dertsatz auf einen Wert von über 
8 vom Hundert festgesetzt, ist der
Vomhundertsatz für die Kreisum-
lage um den 8 vom Hundert über-
steigenden Wert der Schulumlage
zu mindern, bis der Zuschlag die
Belastungen aus der Schulträger-
schaft erstmalig ausgleicht. Bei
Gemeinden, die Schulträger sind,
bleibt der Vomhundertsatz für die
Kreisumlage unverändert. Bei Ge-
meinden, die einen Ergänzungsan-
satz nach § 11 Abs. 1 erhalten und
nicht Schulträger sind, ist der Vom-
hundertsatz für die Kreisumlage im
Vergleich zu den anderen kreis-
angehörigen Gemeinden um den
1,77-fachen Vomhundertsatz abzu-
senken. Abweichend von Satz 6 gilt
für das Ausgleichsjahr 2006 ein
zweifacher Vomhundertsatz. Die
Absenkung nach Satz 6 beträgt für
den Teil der Steuerkraft nach § 12,
der die Bedarfsmesszahl nach § 9
übersteigt, den gleichen Vomhun-
dertsatz wie bei den anderen
kreisangehörigen Gemeinden. Eine
Erhöhung des Vomhundertsatzes für
die Kreisumlage aus Gründen, die
nicht im Zusammenhang mit der

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Finanzausgleichsänderungsgesetz 2006

Vom 30. Januar 2006

1) Ändert GVBl. II 41-16
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Veränderung des Vomhundertsat-
zes nach Satz 1 und 2 stehen, kann
unabhängig von den Regelungen in
Satz 4 bis 7 festgesetzt werden.“

Artikel 22)

Gesetz über die Feinabstimmung 
des kommunalen Beitrags zu den 

Folgekosten der Deutschen Einheit 
für das Erhebungsjahr 2004

§ 1

(1) Als Feinabstimmung des kommu-
nalen Beitrags zu den Folgekosten der
Deutschen Einheit nach § 6 Abs. 3 und 5
des Gemeindefinanzreformgesetzes in 
der Fassung vom 4. April 2001 (BGBl. I 
S. 483), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. September 2005 (BGBl. I S. 2725),
hat das Land an die Gemeinden für das
Erhebungsjahr 2004 einen Betrag für die
erhöhte Gewerbesteuerumlage in Höhe
von 28 215 000 Euro zurückzuzahlen.

(2) Der Betrag wird auf die Gemeinden
nach ihrem Anteil an der Gewerbesteuer-
umlage für das Erhebungsjahr 2004 auf-
geteilt.

(3) Die Steuerkraftzahl der Gewerbe-
steuerumlage nach § 12 Abs. 2 Nr. 6 des
Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung
vom 16. Januar 2004 (GVBl. I S. 22), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21. März
2005 (GVBl. I S. 229), vermindert sich im
Ausgleichsjahr 2007 um den Betrag nach
Abs. 1.

(4) Die Rückzahlung des vom Land 
an die Gemeinden zu zahlenden Betra-
ges wird mit der Abschlagszahlung auf
den Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer für das erste Kalendervierteljahr
2006 vorgenommen. Die Hessische Aus-
führungsverordnung zum Gemeindefi-
nanzreformgesetz vom 11. März 1998
(GVBl. I S. 87), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 4. Juli 2003 (GVBl. I 
S. 223), gilt entsprechend.

§ 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2006 in Kraft; es tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2007 außer Kraft.

Artikel 33)

Änderung des 
Investitionsfondsgesetzes

Das Investitionsfondsgesetz in der Fas-
sung vom 18. Dezember 1987 (GVBl. 1988
I S. 51), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 462),
wird wie folgt geändert:

In § 16 Abs. 1 Satz 2 wird die Zahl „2005“
durch die Zahl „2006“ ersetzt.

Artikel 44)

Zweites Gesetz zur 
Weiterleitung von Entlastungen 

des Landes im Bereich 
des Wohngeldes an örtliche 

kommunale Träger

§ 1

(1) Zum teilweisen Ausgleich der Be-
lastungen aus der Trägerschaft für Leis-
tungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch – Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende – vom 24. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 2954, 2955), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14. Au-
gust 2005 (BGBl. I S. 2407), führt das
Land der Kommunalen Finanzausgleichs-
masse nach § 2 Abs. 1 des Finanzaus-
gleichsgesetzes jährlich einen Betrag zu,
der sich nach seinen Entlastungen beim
Wohngeld durch das Vierte Gesetz für
moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I 
S. 2954) nach Abzug seiner Belastungen
aus Art. 30 dieses Gesetzes bemisst.

(2) Die Beträge werden im Haushalts-
plan festgesetzt. Mehr- oder Minderbe-
träge, die sich aus der tatsächlichen Ent-
wicklung ergeben, werden spätestens im
zweiten auf das Ausgleichsjahr folgenden
Haushaltsjahr bei der Bemessung berück-
sichtigt. Das Nähere über die für die Ab-
rechnung zu berücksichtigenden Elemen-
te wird in Ausführungsbestimmungen ge-
regelt.

§ 2

(1) Die Verteilung der Mittel nach § 1
richtet sich im Ausgleichsjahr 2006 nach
den Anteilen der einzelnen Träger an den
Bedarfsgemeinschaften der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende, gewichtet nach
dem örtlichen Mietniveau. Das Nähere
wird in Ausführungsbestimmungen über
die Ermittlung der Berechnung geregelt.

(2) Für die Gewichtung ist die für das
Gebiet des Empfängers geltende Mieten-
stufe nach der Anlage zu § 1 Abs. 4 der
Wohngeldverordnung in der Fassung vom
19. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2723), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2954), in der Weise zu-
grunde zu legen, dass ab der Mieten-
stufe 2 die nach Abs. 1 maßgebende Zahl
der Bedarfsgemeinschaften je Stufe um
15 vom Hundert erhöht wird. Empfänger,
für deren Gebiet unterschiedliche Mie-
tenstufen gelten, werden mit einem ge-
mischten Erhöhungsfaktor berücksichtigt,
der sich aus dem Anteil der Bevölkerung
je Mietenstufe an der Gesamtbevölke-
rung errechnet.

(3) Im Ausgleichsjahr 2006 erhält die
Landeshauptstadt Wiesbaden vorab einen
Betrag von 372 200 Euro.

§ 3

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2006 in Kraft; es tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2010 außer Kraft.

2) GVBl. II 41-37
3) Ändert GVBl. II 330-10
4) GVBl. II 41-38
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Artikel 5

Übergangsregelung

Zum Ausgleich für die erst ab 1. Janu-
ar 2007 geltende Reduzierung des Er-
mäßigungssatzes für die Kreisumlage 
der Sonderstatusstädte zahlen bis zum 
30. September 2006

Bad Homburg 1 290 000 Euro

Fulda 596 000 Euro

Gießen 974 000 Euro

Hanau 1 730 000 Euro

Marburg 927 000 Euro

Rüsselsheim 1 122 000 Euro

Wetzlar 814 000 Euro

an ihren jeweiligen Landkreis.

Artikel 6

Ermächtigung zur 
Neubekanntmachung

Die Ministerin oder der Minister der
Finanzen wird ermächtigt, das Finanzaus-
gleichsgesetz in der sich aus diesem
Gesetz ergebenden Fassung in neuer
Paragraphenfolge und mit neuem Datum
bekannt zu machen und dabei Unstim-
migkeiten des Wortlautes zu beseitigen.

Artikel 7

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2006 in Kraft. Abweichend von
Satz 1 tritt Art. 1 Nr. 7 Buchst. a am 1. Ja-
nuar 2007 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 30. Januar 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e r  F i n a n z e n

We i m a r
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Aufgrund des § 32b Abs. 2 Satz 1 der
Zivilprozessordnung in der Fassung vom
5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3205) in
Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 28c der
Verordnung zur Übertragung von Er-
mächtigungen im Bereich der Rechtspfle-
ge vom 17. Oktober 1996 (GVBl. I S. 466),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
8. Dezember 2005 (GVBl. I S. 824), wird
verordnet:

§ 1

Die Streitsachen nach § 32b Abs. 1 der
Zivilprozessordnung, mit denen

1. der Ersatz eines aufgrund falscher, ir-
reführender oder unterlassener öffent-
licher Kapitalmarktinformationen ver-
ursachten Schadens oder

2. ein Erfüllungsanspruch aus Vertrag,
der auf einem Angebot nach dem

Wertpapiererwerbs- und Übernahme-
gesetz beruht,

geltend gemacht wird, werden für die Be-
zirke der Landgerichte in Hessen dem
Landgericht Frankfurt am Main zugewie-
sen.

§ 2

Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens
dieser Verordnung anhängigen Streitsa-
chen im Sinne von § 1 gehen in der Lage,
in der sie sich befinden, auf das Landge-
richt Frankfurt am Main über.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

Verordnung 
über die Zuständigkeit in Kapitalmarktstreitsachen 
nach § 32b Abs. 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung*)

Vom 13. Januar 2006

*) GVBl. II 210-94

Wiesbaden, den 13. Januar 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  J u s t i z

B a n z e r
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Nach § 2 des Gesetzes zu dem Staats-
vertrag zwischen dem Land Hessen und
dem Land Niedersachsen über die Zu-
gehörigkeit der kammerangehörigen Psy-
chologischen Psychotherapeutinnen und 
-therapeuten und der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutinnen und -the-
rapeuten des Landes Hessen zum Versor-
gungswerk der Psychotherapeutenkam-
mer im Land Niedersachsen vom 15. De-
zember 2005 (GVBl. I S. 855) wird hiermit
bekannt gegeben, dass der Staatsvertrag
nach seinem Art. 9 Abs. 1 am 1. Januar
2006 in Kraft getreten ist.

Wiesbaden, den 13. Januar 2006

D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

L a u t e n s c h l ä g e r

Bekanntmachung
über das In-Kraft-Treten des Staatsvertrages zwischen dem Land Hessen 

und dem Land Niedersachsen über die Zugehörigkeit der kammerangehörigen 
Psychologischen Psychotherapeutinnen und -therapeuten und der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten des Landes Hessen zum 

Versorgungswerk der Psychotherapeutenkammer im Land Niedersachsen*)

Vom 13. Januar 2006

*) Anhang Staatsverträge
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